
A. Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Für den Preis können Projekte und 

Vorhaben eingereicht werden, die 
nach dem 01.01.1999 in Europa 
realisiert worden sind oder in naher 
Zukunft umgesetzt werden 
(Konzeption und Entwurf können 
weiter zurück liegen). 

 
2. Die Projekte und Vorhaben sollen für 

ein deutlich identifizierbares, 
überschaubares, sich von der weiteren 
Umgebung in definierbarer Weise 
abhebendes Gebiet bzw. Gebäude 
erarbeitet worden sein. 

 
3. Es können bereits ausgeführte, in 

Ausführung befindliche oder zukünftige 
Projekte oder Vorhaben eingereicht 
werden. In allen Fällen sollte dabei der 
Bezug zu einer konkreten Örtlichkeit 
(Stadtgebiet) gegeben sein. Den 
Planungen sollten realistische 
Annahmen zugrunde liegen, die 
insbesondere Aspekte der Finanzie-
rung berücksichtigen.  

 
4. Die Jury muss sich ein Urteil sowohl 

über die Gesamtkonzeption als auch 
über Einzelelemente der Planung - als 
prägnanter Teil des Ganzen - bilden 
können. Dies gilt auch für Projekte, 
deren Realisation langer Zeiträume 
bedarf, sei es ihres Umfangs wegen 
oder weil erschwerende Umstände 
vorliegen.  
In jedem Fall sollten die Verfasser es 
der Jury durch Art und Weise der 
Darstellung ermöglichen, von realisier- 
ten Teilen und Abschnitten zweifelsfrei 
aufs Ganze zu schließen.  
 

B. Urheberschaft / Hinweise 
 

1. Um den Preis bewerben können sich 
namentlich Verfasser von Planungen, 
Projekten, die den vorgenannten 
Bedingungen entsprechen; dabei wird 
vorausgesetzt, dass die Verfasser im 
Besitz des uneingeschränkten 
Urheberrechts sind. Als Verfasser 
gelten in diesem Sinn auch 
Bürogemeinschaften und Planungs-
büros der Wirtschaft und Industrie, 
kommunale und staatliche Planungs- 
und Bauämter.  

Sofern sich mehr als eine natürliche 
oder juristische Person mit einem 
Projekt bewirbt, ist anzugeben, wer zur 
Entgegennahme des Preises 
berechtigt ist. 

 
C. Einzureichende Unterlagen 

 
1. Die einzureichenden Unterlagen 

müssen in deutscher oder englischer 
Sprache beschriftet sein und sollen ein 
vollständiges Bild des Projekts in 
seiner örtlichen Situation geben und 
gleichzeitig die besonderen 
Wesenszüge und Intentionen der 
Arbeit erkennbar machen. 

 
2. Folgende Unterlagen müssen in einem 

DIN A4-Ordner/Mappe, zusammen 
gefasst sein. 
 

a) Vorsatzblatt in Form des hier 
beigefügten Vordrucks (Download 
auch unter www.lebendige-stadt.de). 
Die Seiten der Ausschreibungs-
unterlagen sind dabei stichwortartig mit 
dem Computer oder der Schreib-
maschine auszufüllen und dürfen den 
Umfang der Seiten nicht über-
schreiten.  

 
b) Angaben zu den Projektpartnern gem. 

Punkt I, S. 2 der Bewerbungs-
unterlagen. 

 
c) Projekterläuterung (auf max. 2 A4-

Seiten, Punkt III, S. 3), in der die 
vertiefenden Fragen zu den 
Besonderheiten des Projektes zur 
Beurteilung der Preiswürdigkeit 
beantwortet werden sollten. 

 
d) Planunterlagen, Projektdokumentation  

Lageplan, Grundrisse, Schnitte, An-
sichten, Skizzen, Perspektiven, 
Fotomaterial etc. (Format max. A3, 
Hoch- oder Querformat auf A4 gefaltet) 
für max. 2 m² Hängefläche. 

 
e) Umgebungsplan (städtischer Kontext), 

inc. Projektmarkierung, A3 gefaltet auf 
A4 

 
f) ggf. Vermarktungsbroschüren und 

Anzeigen (nicht größer als A4) 
 



g) Eingereichte Unterlagen auf CD-Rom 
nur zusätzlich. Fotos als Tif-Dateien 
mit 350 dpi bei 210 mm x 297 mm und 
Pläne als Eps. 

 
h) Modelle, Filme und Videos werden 

nicht bewertet.  
 
3. Die eingereichten Unterlagen werden 

zur Preisverleihung ausgestellt und 
nicht zurück gesandt. Eine 
Dokumentation des Wettbewerbs ist 
geplant, insofern hat die Stiftung das 
Recht, die eingereichten Unterlagen    
(inkl. Nutzungsrechte der Fotos) zu 
veröffentlichen. 
Haftung bei Verlust von Unterlagen 
kann der Auslober in keiner Weise 
übernehmen. 
 

D. Einsendung der Unterlagen  
 

Letzter Einsendetermin ist der  
      30. Juli 2005. (Poststempel) 

 
E. Preisvergabe 

 
1. Die Jury tritt im Herbst 2005 einmalig 

zusammen und wird die Preisträger 
ermitteln. 

 
2. Der Jury steht es frei, neben der 

Vergabe des mit 15.000 € dotierten 
Stiftungspreises auch Arbeiten, die in 
die engste Wahl gelangt sind, mit einer 
besonderen Anerkennung in Form 
einer Urkunde auszuzeichnen. Für 
eine mögliche Teilung des Preises 
muss die Jury plausible Gründe 
darstellen. 

 
3. Die Jury wird ihre Entscheidung in 

einem angemessen ausführlichen 
schriftlichen Votum begründen. 
Darüber hinaus wird sie keine Mit-
teilung machen, also zu keinem der 
nicht prämierten Projekte / Objekte 
Stellung nehmen, weder gegenüber 
den Bewerbern noch öffentlich. 

 
4. Die Preise werden vom Auslober, der 

Stiftung Lebendige Stadt, am 
13. Dezember 2005 in Hannover im 
Rahmen einer öffentlichen 
Veranstaltung mit dem Oberbürger-
meister, Herrn Dr. Herbert
Schmalstieg, verliehen und am 

gleichen Ort in einer kleinen 
Ausstellung präsentiert. Hierzu gehen 
den Preisträgern gesonderte 
Einladungen zu. Die Preisvergabe der 
Jury geschieht unter Ausschluss des 
Rechtsweges. Die Gewinner werden in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
veröffentlicht.  

 
Hamburg, im März 2005 
 
Der Vorstand der 
Stiftung „Lebendige Stadt“ 




